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Vorwort

Die Versuchung für politischen Missbrauch von Wissenschaft ist so
alt wie die Wissenschaft selbst. Denn Wissen verleiht Macht. Wir
benötigen Erkenntnisse über die Welt, um unsere Ziele in der Welt
zu erreichen. Wer glaubhaft machen kann, über Wissen zu verfügen,
hat damit Macht, die Handlungen anderer zu beeinflussen. Für
Politiker ist die Macht, die Wissen verleiht, attraktiv. Politiker sind
in der Regel keine Wissenschaftler. Ihnen wird im Allgemeinen nicht
mehr Wissen zugetraut als in der Bevölkerung generell vorhanden
ist. Dementsprechend ist ihre Macht in republikanischen
Rechtsstaaten durch das Mandat begrenzt, das ihnen im Rahmen der
Verfassung vom Volk durch Wahlen verliehen wird. Wissenschaftler
hinzuziehen zu können, die besondere Wissensansprüche zur
Steuerung der Gesellschaft in einer als krisenhaft empfundenen
Situation erheben, ist für Politiker attraktiv, weil es ihnen eine Macht
verleiht, die ihnen auf dem normalen verfassungsmäßigen Weg
nicht zusteht: Angeblich durch Wissenschaft erzeugtes Wissen
legitimiert politische Handlungen, die nicht einmal durch die
Grundrechte beschränkt sind. Die Situation wird geradezu
umgekehrt: Grundrechte sollen nur noch unter Bedingungen
gewährt werden, die von einigen Wissenschaftlern gesetzt werden
(jüngstes Beispiel: sich einer Impfung unterziehen, um Grundrechte
zu erhalten). Selbstverständlich gelten Grundrechte auch in
totalitären Staaten unter den vom jeweiligen Regime gesetzten
Bedingungen, die natürlich immer einem höheren Ziel angeblichen
Allgemeinwohls gelten. Damit sind es aber keine Grundrechte mehr:



Grundrechte zeichnen sich dadurch aus, dass sie bedingungslos
gelten. So ergibt sich eine unheilige Allianz aus Politik und
Wissenschaft: Politiker erhalten durch wissenschaftliche
Legitimation eine Macht, die sie auf verfassungsmäßigem Wege
nicht erlangen können; Wissenschaftler können sich ins Rampenlicht
stellen, wenn sie Politikern ihre angeblich wissensbasierten
Anweisungen geben.

Günter Kampf zeigt in diesem Buch auf, wie durch die
Versuchung politischen Einflusses die Freiheit der Wissenschaft
unterminiert wird. Wissen wird teilweise so zurechtgebogen, dass es
bestimmte politische Handlungen rechtfertigt, die massiv in die
Lebensgestaltung der Menschen eingreifen – von der Verpflichtung,
Masken zu tragen bis hin zu dem Verbot, seinen Beruf auszuüben
und detaillierten Vorgaben, welche sozialen Kontakte man pflegen
darf und welche nicht, wie wir es mit den Lockdowns erlebt haben.
Die Stärke dieses Buches ist es, dass Günter Kampf stets präzise und
detailliert argumentiert statt pauschale Angaben und Urteile zu
formulieren. Das Buch bleibt immer auf einer rein sachlichen Ebene:
Die Tatsachen sprechen für sich selbst. Werturteile, welche die
Stimmung weiter anheizen würden, unterbleiben. Kurz, das Buch
zeichnet sich durch hanseatische Gründlichkeit und Sachlichkeit aus.

Insbesondere legt Günter Kampf dar, wie die staatliche
Organisation und Finanzierung von Wissenschaften in staatlichen
Hochschulen, Fachgesellschaften und Akademien in der
gegenwärtigen Corona-Krise die Freiheit der Wissenschaft gefährdet
statt sie zu schützen: Eigentlich sollen die staatliche Finanzierung
und Organisation von Wissenschaft die Unabhängigkeit der
Forschung und Lehre von bestimmten wirtschaftlichen,
weltanschaulichen, religiösen oder politischen Interessen
garantieren. Doch wenn die Regierung selbst Ansprüche an die



Wissenschaft zur Legitimation bestimmter politischer Handlungen
stellt, dann sind Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft
gefährdet. Günter Kampf deckt die entsprechenden
Zusammenhänge detailliert und überzeugend auf.

Um eine unheilige Allianz zwischen Wissenschaft und Politik
handelt es sich hier deshalb, weil Wissenschaft die Rolle von
Religion in der voraufklärerischen Zeit einnimmt: Wie damals
angebliche religiöse Erkenntnisse die Zwangsmaßnahmen der
Herrscher von Gottes Gnaden legitimierten, so legitimieren heute in
der Corona-Krise einige angeblich wissenschaftliche Erkenntnisse
gesamtgesellschaftliche Zwangsmaßnahmen mit massiven
Grundrechtseinschränkungen. So wie damals die entsprechende
Religion als die einzig wahre dargestellt werden musste, um diese
Legitimation leisten zu können, so muss heute diese Wissenschaft
als unbezweifelbare Erkenntnis präsentiert werden, über die keine
Debatte innerhalb der Wissenschaft besteht, um diese Legitimation
leisten zu können. Das ist der Grund, weshalb der Versuch,
politische Handlungen wissenschaftlich zu legitimieren, die Freiheit
der Wissenschaft unterminiert: Die innerwissenschaftliche Debatte,
in der verschiedene Argumente ausgetauscht und Positionen
kontrovers diskutiert werden, um der Wahrheit näher zu kommen,
wird von der Politik nicht kompromisslos eingefordert. Denn in dem
Moment, in dem diese Debatte frei ablaufen kann, bricht der
Versuch der wissenschaftlichen Legitimation politischer
Zwangsmaßnahmen möglicherweise zusammen: Politik kann ja
nicht in einer wissenschaftlichen Kontroverse für eine bestimmte
Seite Stellung beziehen. Ihr nützt nur Wissenschaft, die in der
Öffentlichkeit als ein Block dargestellt werden kann, der mit einer
Stimme spricht.



Die Alternative dazu ist Aufklärung: Wissenschaft dient der
Öffentlichkeit, nicht der Politik. Die Öffentlichkeit besteht aus
mündigen Bürgern, die sich selbst ihr Urteil bilden, statt
Handlungsvorgaben von einer Autorität zu empfangen. Die
Aufklärung, die dieses Buch bietet, trägt hoffentlich dazu bei, dass
auch Wissenschaftler sich wieder mehr wie mündige Bürger
verhalten und deutlich mehr öffentliche Distanz zu staatlichen
Autoritäten zeigen.

Michael Esfeld, 26. Juli 2021



1. Die Wissenschaft ist frei

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen.

Immanuel Kant (1784)

Wissenschaft ist „alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter
Versuch zur Ermittlung der Wahrheit” angesehen werden kann (38).
In Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es: „Kunst und
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“. Dieses Grundrecht
gibt dem einzelnen Wissenschaftler ein subjektives Recht auf
Nichteinmischung des Staates in seine wissenschaftliche
Tätigkeit. Damit tritt es neben die ohnehin gewährleistete
Meinungsfreiheit (104). Der einzelne Grundrechtsträger ist im
Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit gegen jede Einwirkung der
Staatsgewalt abgeschirmt. Forschung und Lehre haben das Ziel,
wissenschaftliche Einsichten zu gewinnen und weiterzugeben und
sollen sich nach dem Willen des Grundgesetzes ungehindert von
staatlicher Einflussnahme entfalten können (104).

1.1. Deutsche UNESCO-Kommission



Nach Auffassung der deutschen UNESCO-Kommission fungiert die
Wissenschaftsfreiheit vor allem als Abwehrrecht (53). Somit dürfe
keine Person aufgrund ihrer wissenschaftlichen Standpunkte
verfolgt oder vertrieben werden. Gleichzeitig sei die Wissenschaft
vor Beeinflussung, Beschränkung, Benachteiligung oder
Abhängigkeiten zu schützen. Wie wichtig dieser Grundsatz ist, zeigt
sich heute an vielen Stellen. Freie Forschung und Lehre geraten
heute zunehmend unter Druck – auch in den großen
Forschungsnationen der Welt.

1.2. Bonner Erklärung zur Forschungsfreiheit
Anlässlich der Ministerkonferenz zum europäischen
Forschungsraum wurde am 20. Oktober 2020 die Bonner Erklärung
zur Forschungsfreiheit veröffentlicht (8). Darin finden sich einige
wichtige Aspekte:
-  Forschungsfreiheit beinhaltet, anerkanntes Wissen zu

hinterfragen und Ergebnisse zu veröffentlichen und zu
verbreiten.

-  Fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und Ansichten
verdienen unseren höchsten Schutz, da sie transparent ermittelt
werden und widerlegbar sind.

-  Die Wissenschaft trägt eine Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft, Klarheit, Transparenz und Verständlichkeit bei der
Verbreitung und der Kommunikation von
Forschungsergebnissen zu gewährleisten und den Unterschied
zwischen nichtwissenschaftlichen Meinungen und
wissenschaftlich überprüfbaren Ergebnissen zu verdeutlichen.

1.3. Deutsche Forschungsgemeinschaft


